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               		Info Nr. 9 / 2007


Liebe Kolleginnen und Kollegen,





die neu eingestellten Lehrkräfte sind wieder von der Probezeit betroffen. Da diese Personengruppe jedes Jahr wechselt, wiederholen und aktualisieren wir unsere Information zur Probezeit, damit Sie sich besser zurechtfinden:





Probezeit für Lehrkräfte im Arbeitnehmerverhältnis 


(Vgl. TV-L §§ 2, 30) 


und Beurteilungen (Unterrichtsbesuche)





Zweck der Probezeit








Dauer der Probezeit



































Unterrichtsbesuche


(Zwischen Herbst- und Weihnachtsferien)


�
Feststellung der Bewährung im Blick auf Eignung, Befähigung und fachliche Leistung





Die Dauer der Probezeit unterscheidet sich je nach Beschäftigungsart; zu unterscheiden sind:





Sog. „Vertretungslehrkräfte“ (VL) mit befristetem Vertrag :          bei Befristung mit Sachgrund: Dauer: 6 Monate;                              bei Befristung ohne Sachgrund: Dauer: 6 Wochen.


Neu eingestellte Lehrkräfte mit unbefristetem Arbeitsvertrag (L.i.A.,unb.): Dauer: 6 Monate.


Lehrkräfte im Arbeitnehmerverhältnis mit Übernahmezusage ins Beamtenverhältnis (L.i.A.,Übn.): Dauer: 6 Monate �(z.B. Sondereinstellungen verschiedener Art).





Grundsätzlich werden Unterrichtsbesuche (UB) zur Probezeit für Arbeitnehmer und Beamte auf die gleiche Weise durchgeführt. 
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